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Sicherheitslücke offensichtlich nicht erreicht. 
Montagebetriebe sind daher verpflichtet, nur 
eine sichere Variante der Aufzugsanlage in Ver-
kehr zu bringen bzw. die Sicherheitslücke in der 
vorliegenden Variante durch geeignete Maßnah-
men, die das Sicherheitsniveau aus der Norm 
erreichen, zu kompensieren. Eine Lösungsmög-
lichkeit wäre hier z.B. die Einrichtung eines tem-
porären Schutzraumes nach harmonisierter 
Norm EN 81-21:2009 mit einer Kombination aus 
elektrischer und mechanischer Sicherheitsein-
richtung.

Die ZLS hat nach pflichtgemäßem Ermessen 
entschieden. Gründe von dieser Entscheidung 
abzusehen oder eine andere Entscheidung zu 
treffen, sind nicht gegeben. 

Insbesondere kann sich die ZLS den Ausführun-
gen des Herstellers, dass auch in der Aufzugsva-
riante mit verkürztem Schachtkopf der nach der 
12. ProdSV erforderliche Sicherheitsstand stets 
erreicht werde, aus den oben genannten Grün-
den nicht anschließen: Denn ein „Weniger“ an 
Sicherheit gegenüber dem Stand der Technik er-
reicht auch bei der Annahme von nur wenigen 
Schadensfällen nicht das einzuhaltende Sicher-
heitsniveau.

Die Untersagungsverfügung ist ein geeignetes, 
erforderliches und angemessenes Mittel, um die 
von der Aufzugsanlage ausgehende, dargestellte 
Gefahr zu beseitigen. Insbesondere ist die Mit-
tel-Zweck-Relation gewahrt. Die für die Monta-
gebetriebe mit der Untersagung des Inverkehr-
bringens der Aufzugsanlage verbundenen wirt-
schaftlichen Belastungen treten gegenüber dem 
Schutz der hochrangigen Rechtsgüter von Leib 
und Leben von Personen zurück. Der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz ist insbesondere auch im 
Hinblick auf die sofortige Untersagung des In-
verkehrbringens gewahrt. Es bestehen  techni-
sche und wirtschaftliche Lösungen, das gesetz-
lich erforderliche Sicherheitsziel in einem zeitlich 
überschaubaren Rahmen zu erreichen.

3. Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit

Die Anordnung zu Nummer 1 ist nach pflichtge-
mäßem Ermessen im öffentlichen Interesse nach 
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO für sofort voll-
ziehbar erklärt worden. Durch die Anordnung 
der sofortigen Vollziehung entfällt die aufschie-
bende Wirkung einer Klage. Ein Zuwarten bis zur 
Unanfechtbarkeit der Allgemeinverfügung hätte 
zur Folge, dass die Aufzugsanlage bis zu diesem 
Zeitpunkt in der vorliegenden gefährlichen Form 
weiter in Verkehr gebracht werden könnte und 
damit weiterhin eine Gefahrensituation für die 
außerhalb des Fahrkorbs tätigen Nutzer geschaf-
fen werden würde. Das öffentliche Interesse am 
Schutz von deren Leben und Gesundheit über-

wiegt die Interessen an der aufschiebenden Wir-
kung einer Klage.

4. Geltungsbeginn der Allgemeinverfügung

Da eine einzelne Bekanntgabe an die vielen und 
derzeit zumeist unbekannten Montagebetriebe 
unmöglich bzw. äußerst schwierig und daher un-
tunlich ist, wird diese Allgemeinverfügung öf-
fentlich bekannt gegeben, § 41 Abs. 3 Satz 2 
i.V.m. Abs. 4 Satz 4 Bay. VwVfG.
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Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres und  
Bundesangelegenheiten
vom 22. Dezember 2015 – IV 257 –

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium wird 
nachstehende Richtlinie für die Gewährung von Zu-
wendungen für Projekte zur Verbesserung der Nut-
zungsmöglichkeiten von Flächen mit Gestaltungs- 
und Nutzungsdefiziten im Rahmen einer nachhalti-
gen Stadtentwicklung erlassen:

Die Förderung nach dieser Richtlinie erfolgt im Rah-
men des Landesprogramms Wirtschaft (LPW) mit 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE).
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1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Zuwendungszweck

Stadtteile und -zentren erfüllen sowohl als Wohn-
orte als auch als Gewerbestandorte wichtige 
Funktionen. Liegen jedoch dort gestalterische und 
funktionale Defizite vor, bieten sie ihren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern eine geringere Lebens-
qualität oder können nicht entsprechend ihrer Po-
tenziale im städtischen Gefüge genutzt werden. 
Gestalterische und/oder funktionale Defizite zei-
gen sich u.a. in 

−	baufälliger	Gebäudesubstanz,

−	unzureichenden	oder	unattraktiven	Grün-	und	
Freiflächen,
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−	Militär-	und	Gewerbebrachen	und	

−	dysfunktionalen	 Verkehrs-	 und	 Wegeverbin-
dungen. 

Die Förderung nach dieser Richtlinie zielt auf die 
Wiederbelebung und Aufwertung von Räumen mit 
Gestaltungs- und Nutzungsdefiziten ab. Dabei soll 
für diese Räume die Nutzungsqualität nachhaltig 
verbessert und eine adäquate Nutzung/Nachnut-
zung ermöglicht werden.

1.2 Rechtsgrundlage

Das Land Schleswig-Holstein gewährt nach Maßgabe 

−	dieser	Richtlinie,	

−	der	Verwaltungsvorschriften	zu	§	44	der	Lan-
deshaushaltsordnung und 

−	der	 Auswahl-	 und	 Fördergrundsätze	 für	 das	
Landesprogramm Wirtschaft

Zuwendungen für investive Projekte, die eine nach-
haltige Stadtentwicklung im Sinne von Ziffer 1.1 
unterstützen.

1.3 Rechtsanspruch

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewäh-
rung einer Zuwendung aufgrund dieser Richtlinie. 
Die Entscheidung erfolgt gemäß den Auswahl- 
und Fördergrundsätzen für das LPW nach pflicht-
gemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Förderung

Gefördert werden

−	die	Freilegung	von	Grundstücken	im	Rahmen	der	
städtebaulichen Entwicklung von Brachflächen,

−	die	für	die	öffentliche	Erschließung	von	Brach-
flächen notwendigen Erschließungsanlagen,

−	die	Herstellung	und	Aufwertung	baulicher	An-
lagen zur Verbesserung der öffentlichen Zu-
gänglichkeit und Nutzung von Flächen an Ge-
wässern,

−	die	erstmalige	Herstellung	und	die	Aufwertung	
bestehender öffentlicher Grünanlagen sowie 
die Vernetzung städtischer Grünräume,

−	die	denkmalgerechte	Erneuerung	von	Straßen,	
Wegen und Plätzen innerhalb von historischen 
Ensembles,

−	Maßnahmen	 zur	 Verringerung	 der	 Luftver-
schmutzung,

−	der	für	eine	öffentliche	Nachnutzung	erforder-
liche Umbau von leerstehenden, in der Denk-
malliste des Landes Schleswig-Holstein einge-
tragenen Gebäude.

3 Zuwendungsempfängerin

Antragsberechtigt und Zuwendungsempfängerin-
nen sind ausschließlich die Gemeinden des Landes 

Schleswig-Holstein, die im Zentralörtlichen Sys-
tem als Ober- und Mittelzentren eingestuft sind.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

Voraussetzung für eine Förderung ist das Vorliegen 

−	von	 Gestaltungs-	 und	 Nutzungsdefiziten	 im	
Sinne von Ziffer 1.1 und 

−	integrierter	 gesamtstädtischer	 Stadtentwick-
lungskonzepte und die konkrete Ableitung der 
Projekte aus diesen Konzepten. 

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart

Die Zuwendung wird im Wege der Projektförde-
rung als Anteilfinanzierung in Form eines nicht 
rückzahlbaren Zuschusses gewährt.

5.2 Zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähig sind die mit dem Projekt in un-
mittelbarem Zusammenhang stehenden notwen-
digen und nicht durch Einnahmen oder auf sons-
tige Weise gedeckten Bau- und Baunebenkosten. 

5.3 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben

Nicht zuwendungsfähig sind

−	Ausgaben	für	Grunderwerb,	

−	Betriebs-,	Unterhaltungs-,	Pflege-	und	Folgekosten,	

−	personelle	und	sachliche	Kosten	der	Gemeinden,	

−	Finanzierungskosten,	

−	bei	 Erschließungsanlagen	 die	 Ausgaben	 für	
Ver- und Entsorgungseinrichtungen und die 
Ausgaben für die Regenwasserkanalisation, 
mit Ausnahme des Teils der Ausgaben, der 
ausschließlich auf die Entwässerung der Er-
schließungsanlage entfällt, 

−	bei	 Hochbaumaßnahmen	 die	 Ausgaben	 der	
Kostengruppen 240 und 600 nach DIN 276.

5.4 Zuwendungshöhe

Die Zuwendung beträgt bis zu 50 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen/Verfahren

6.1 Zweckbindung

Für die geförderten Projekte sind die Gemeinden 
an die Erfüllung des Zuwendungszweckes, der in 
dem jeweiligen Zuwendungsbescheid festgelegt 
wird, für die Dauer von 25 Jahren gebunden.

6.2 Publikation, Datenverarbeitung

Die Antragstellung beinhaltet das Einverständnis, 
dass alle im Zusammenhang mit der Förderung 
bekannt gewordenen Daten vom Land Schles-
wig-Holstein oder der von ihr beauftragten Stellen 
auf Datenträger gespeichert und von seinem oder 
in seinem Auftrag von wissenschaftlichen Einrich-
tungen oder Einrichtungen des Landes Schles-
wig-Holstein, des Bundes oder der Europäischen 
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Union für Zwecke der Statistik und der Erfolgs-
kontrolle über die Wirksamkeit des Förderpro-
gramms ausgewertet und Auswertungsergebnisse 
veröffentlicht werden. Im Rahmen der Informa-
tions- und Publizitätsmaßnahmen wird gemäß Ar-
tikel 115 Absatz 2 i.V.m. Anhang XII Ziffer 1 der 
Verordnung (EU) Nummer 1303/2013 vom 17. De- 
zember 2013 eine Liste der Vorhaben in elektroni-
scher Form veröffentlicht. Diese Liste enthält zu-
mindest folgende Angaben

−	den	Namen	des	oder	der	Begünstigten,

−	die	 Bezeichnung	 und	 eine	 Zusammenfassung	
des Vorhabens,

−	Datum	von	Beginn	und	Ende	des	Vorhabens,

−	den	Gesamtbetrag	der	förderfähigen	Ausgaben,

−	den	Unions-Kofinanzierungssatz	pro	Prioritäts-
achse und

−	die	Postleitzahl	des	Ortes	des	Vorhabens	sowie	
das Land. 

Mit der Annahme der Zuwendung erklärt die Zu-
wendungsempfängerin gleichzeitig das Einver-
ständnis zur Aufnahme in die öffentliche Liste der 
Vorhaben. Außerdem verpflichtet sich die Zuwen-
dungsempfängerin mit der Annahme der Zuwen-
dung, die Publizitätsvorgaben der Europäischen 
Kommission umzusetzen.

6.3 Berichtspflicht

Im Hinblick auf die Förderung aus dem LPW unter-
liegen die geförderten Vorhaben einer ständigen 
Begleitung und Bewertung anhand finanzieller und 
inhaltlicher Indikatoren (Grad der Zielerreichung). 
Hierzu sind der Investitionsbank Schleswig-Hol-
stein (IB.SH) jährlich mit dem jeweiligen Projekt-
stand per 31. Dezember des vorangegangenen 
Jahres, letztmalig per Projektstand 31. Dezember 
2023, die Angaben zu den Indikatoren mitzuteilen. 

6.4 Projektbeginn

Mit dem Projekt darf vor Erteilung des Zuwen-
dungsbescheides nicht begonnen werden. Eine 
Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn, 
die keinen Rechtsanspruch auf eine spätere För-
derung begründet, kann in Ausnahmefällen unter 
Begründung des Erfordernisses schriftlich bean-
tragt werden.

6.5 Antrag

Zuwendungsanträge sind formgebunden an die 
IB.SH zu richten. Antragsvordrucke sind bei der 
IB.SH erhältlich.

6.6 Entscheidungs- und Auswahlverfahren

Die abschließende Feststellung von Förderfähig-
keit und -würdigkeit von Vorhaben erfolgt durch 

das Ministerium für Inneres und Bundesangele-
genheiten des Landes Schleswig-Holstein – Refe-
rat IV 25. Liegt die Höhe der beantragten Zuwen-
dungen mehrerer Anträge über dem zur Verfügung 
stehenden Betrag, sind für die Bewertung der För-
derungswürdigkeit und für die Auswahl der För-
derprojekte das jeweilige Maß der vorliegenden 
Gestaltungs- und Nutzungsdefizite sowie die aus 
dem jeweiligen Projekt zu erwartenden stadtent-
wicklungspolitischen Effekte maßgebliche Krite-
rien. Die Entscheidung über die Förderung von 
Projekten erfolgt

−	abweichend	von	Ziffer	4.2.2	der	Auswahl-	und	
Fördergrundsätzen für das Landesprogramm 
Wirtschaft bei einem EFRE-Fördervolumen von 
bis zu 100.000 € durch das Ministerium für 
Inneres und Bundesangelegenheiten des Lan-
des Schleswig-Holstein/Referat IV 25,

−	bei	einem	EFRE-Fördervolumen	über	100.000	€ 

und bis zu einem EFRE-Fördervolumen von 
500.000 € durch den Minister für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes 
Schleswig-Holstein und

−	bei	einem	EFRE-Fördervolumen	über	500.000	€ 
durch das Landeskabinett.

Projekte im Rahmen der ITI „Tourismus- und Ener-
giekompetenzregion Westküste“ werden im Rah-
men einer öffentlichen Wettbewerbsausschrei-
bung zur Förderung ausgewählt. Für das Verfah-
ren gilt Ziffer 4.5 AFG LPW. 

6.7 Bewilligungsbehörde

Die Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für 
Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes 
Schleswig-Holstein.

6.8 Abwicklung 

Die Abwicklung der Förderung nach der Bewilli-
gung erfolgt durch die IB.SH.

6.9 Ausnahmen

Ergibt sich bei der Anwendung dieser Richtlinie 
eine im Einzelfall nicht beabsichtigte Härte oder 
liegen besondere landespolitische Interessen vor, 
können vom Ministerium für Inneres und Bundes-
angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein 
in Abstimmung mit dem Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Lan-
des Schleswig-Holstein im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Ausnahmen zugelassen werden.

7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft. 
Sie tritt am 31. Dezember 2023 außer Kraft.
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